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STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R G E R M E I S T E R  

FB 5 Stadtentwicklung 
 

1. April 2014 
 
 

AKTENVERMERK 
 
 
Bebauungsplanverfahren Nr. E 23/2 -Fährstraße / Hinter dem Hirsch-; 
hier: Stellungnahme der Feuerwehr im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 
 Abs. 1 BauGB 
 
 
Heute wurde Herr Bettray, Wehrführer der städtischen Feuerwehr, vorstellig und wies darauf 
hin, dass es sich bei der durch die Planung auf der Gartenfläche des Grundstückes Hinter 
dem Hirsch 7 vorbereiteten Bebauung eines dreigeschossigen Solitärgebäudes um ein Ge-
bäude mittlerer Höhe handelt. Hier sind besondere Anforderungen an den Brandschutz zu 
berücksichtigen. U.a. ist der Nachweis des zweiten Rettungsweges zu erbringen.  
 
Sofern im Brandfall wegen beengter Grundstücksverhältnisse für die betroffene Hinterlie-
gerfläche keine Drehleiter zur Rettung von Personen aus den Obergeschossen in unmittel-
barer Nähe zum Gebäude positioniert werden kann, sind bauseitig entsprechende Vorkeh-
rungen zu treffen, wie z.B. zusätzliche Außentreppe.  
 
Im Planverfahren solle daher geprüft werden, inwiefern eine für den Drehleiterwagen gesi-
chert anfahrbare Fläche in der Nähe des geplanten Gebäudes planungsrechtlich vorgesehen 
werden kann. Andernfalls wäre diese Problematik auf das nachfolgende Baugenehmigungs-
verfahren zu verlagern. 
 
 
Im Auftrag 
 

 
Schumann 
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